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RS OGH 1931/1/21 4Os11/31,
11Os7/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1931

Norm

StPO §359 Abs3

Rechtssatz

Die im § 359 Abs 3 StPO angeordnete Rücksichtnahme auf die bereits erlittene Strafe hat nicht in der Weise zu

geschehen, daß auf die neue Strafe die bereits erlittene Strafe angerechnet wird, wie dies die §§ 55 a und 266 a StG

vorsehen.
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